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1511 2oo/J A n fra At' e b e a n .t w 9 r t 11 n , 

. Auf die AnflJalle der Abg. H art 1 e b und GeJlC)sSeh vom 2.Juhi i954,' ) 
J betreffend Jodierungo des Kochsa.lzes, teilt l3undesminister für Finanzen , . 

Dr.K ami t Z mit, dass derzeit die österre1ohisohen Salinen jodiertes 
\ 

Speisesalz z~ ileiohenPreis wie unjodiertea Spe1sesalz in jeder beliebigen 
Me~f:)J aber nur auf a.usdrüokliche Bestellung a.bgeben. 

Eine Jodierung der gesamten zum Versohleis. ~laa'1ll~nden Spe1sesalz
mense - heisst es in der Anfra.gebeantwort~ weiter ~, cleiohsültig ob dieselbe . . 

stumm oder deklariert durchgeführt 'WÜrde, kann nur vom :Bundesm1n1steriwn fUr 
soziale Verwaltung angeordnet werden. Nur dieses Ressort wäre zur Prüfung 
der Fraaerzuständill, ob vom ä.rztlichen Standpunkt &\18 eine aenerelle Jod1e~ 
des von den Salinen zur Abgabe gelan.enden Speisesalzes im Hinbliok auf' jene 
Vel''bra~chergruppenJ denen die Aufnahme jodarmer Speisen ärztlich vero%'dnet 
1st, überb.a.uptel:'WÜnschtwäre. 

In technisoher Beziehung wären die österreiehisohen Salinen nach 
einer kursen Anlaufzeit von ca.. 4 Woohen ohne weiteres in der Lage, eine 
Jod1e~B des gesamten Speisesalzes durohzuführen. 
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